
RiVASt: Nummer 197 Ablehnung einer Sicherstellungsmaßnahme

Nummer 197  Ablehnung einer Sicherstellungsmaßnahme 
 
(1) Wird ein Ersuchen wegen Unzulässigkeit abgelehnt (§ 96 Satz 2 IRG), teilt die Bewilligungsbehörde der 
zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats die ablehnende Bewilligungsentscheidung nebst 
Begründung unverzüglich mit.

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Sicherstellung aus tatsächlichen Gründen wegen Unmöglichkeit 
abgelehnt wird. 2Zuvor wird der zuständigen Behörde des ersuchenden Mitgliedstaats gegebenenfalls unter 
Gewährung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 3Unmöglich ist eine 
Sicherstellungsmaßnahme insbesondere, wenn

a)  der Gegenstand an dem im Ersuchen oder in der Bescheinigung nach Artikel 9 des 
Rahmenbeschlusses Sicherstellung angegebenen Ort nicht auffindbar ist oder

 
b)  dieser Ort nicht hinreichend bestimmt ist.

 


